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Internetbasierte Zulassungsverfahren
ERS T ZU L A SS U N G – AUSS ER B E T R I EBS E T ZU N G – W I ED ER ZU L A SS U N G

Seit dem 01.10.2019 hat das BMVI (Bundes
ministerium für Verkehr und digitale Infra
struktur) die Voraussetzungen für die dritte 
Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulas
sung (iKfz) geschaffen. Es ist nun für jede/n 
Bürger/in möglich, auf dem Onlineportal 
seiner/ihrer Zulassungsstelle eine Erstzu
lassung, Umschreibung und alle Varianten 
der Wiederzulassung zu unternehmen. Der 
Vorteil ist, dass das Fahrzeug, nach dem 
Abschluss des internetbasierten Verfahrens, 
direkt in Betrieb genommen werden kann. 
Neben der internetbasierten Abmeldung, die 

es schon seit dem 01.01.2015 mit der Stufe 1 
von iKfz gibt und der internetbasierten 
Wiederzulassung (Stufe 2), ist Stufe 3 nun 
ein großer Schritt in Richtung vollautoma
tisiertes Zulassungswesen. In Zukunft soll 
die internetbasierte KfzZulassung noch 
auf juristische Personen erweitert werden 
(Stufe 4), sodass Unternehmen auch vom 
OnlineZulassungswesen profitieren.



Außerbetriebsetzung
VO R AUSS E T ZU N G
Voraussetzung für die OnlineAußerbetrieb
setzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs ab 
dem 01.01.2015, da erst seitdem die ausge
gebenen Stempelplaketten auf den Kennzei
chen und die neuen Zulassungsbescheinigun
gen Teil I einen verdeckten Sicherheitscode 
enthalten.

Eine weitere grundlegende Voraussetzung 
ist ein neuer Personalausweis im Kartenfor
mat bzw. der elektronische Aufenthaltstitel 
(eAT) worüber die Identifizierung des Fahr
zeughalters erfolgt. Dabei ist die Voraus
setzung, dass die OnlineFunktion (eID) 
eingeschaltet sowie ein entsprechendes 
Lesegerät (evtl. auch Smartphone mit NFC 
Funktion) in Verbindung mit der kostenlosen 
und aktuell gültigen „AusweisApp 2“ vor
handen ist.

A B L AU F
 +  Freilegen des Sicherheitscodes auf der  
Zulassungsbescheinigung Teil I (Abde
ckung auf der Rückseite freirubbeln), siehe 
Abbildung 1, 2.

 +  Freilegen des/der Sicherheitscodes der/s  
Kennzeichen/s, mit Entfernen der Abde
ckung von den Siegelplakette/n, siehe 
Abbildung 3, 4.

 +  Sicherheitscode (ZB I) notieren oder als 
DataMatrixCode (QR) einscannen. Iden
tität mittels des Personalausweises mit 
OnlineFunktion (eID) oder elektronischen 
Aufenthaltstitels (eAT) auf der entspre
chenden Webseite der Zulassungsbehörde 
nachweisen.

 +  Fahrzeugkennzeichen und dessen Sicher
heitscode/s in die Antragsmaske des 
Portals eingeben.

 +  Gebühr mittels ePaymentSystem bezah
len (kann je nach Zulassungsstelle variie
ren).

 +  Übermittlung der Daten bestätigen, der 
Antrag wird in Echtzeit geprüft.

 +  Sofortiger Abruf der Bestätigung der  
Außerbetriebssetzung online möglich.

   Abb. 1/2: Freirubbeln des  
Sicherheitscodes

   Abb. 3/4: Freilegen des Sicherheitscodes und Entfernen  
der Abdeckung der Siegelplakette

Abb. 14: Behördenverlag Jüngling GmbH & Co. KG, onlinezulassung.info
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Wiederzulassung
VO R AUSS E T ZU N G

 +  Das Fahrzeug muss nach dem 01.01.2015  
(neue Zulassungsdokumente + Kennzei
chensiegel) zugelassen sein und aktuell 
außer Betrieb gesetzt sein.

 +  Zulassungsbescheinigung Teil I mit frei
gelegtem Sicherheitscode und falls ein 
Halterwechsel stattfinden sollte, dazu 
noch die Zulassungsbescheinigung Teil II 
mit freigelegtem Sicherheitscode.

 +  Gültige elektronische Versicherungsbe
stätigung (eVBNr.), gültige Hauptunter
suchung (HU) und ggf. Sicherheitsüber
prüfung (SP).

 +  Bankkonto mit IBAN des Halters für den 
Einzug der KfzSteuer.

 +  Neuer Personalausweis (nPA) oder elekt
ronischer Aufenthaltstitel (eAT) mit akti
vierter OnlineAusweisfunktion (eID) dazu 
ein freigegebenes Kartenlesegerät oder 
ein Smartphone mit NFC und kostenloser 
„AusweisApp2“.

A B L AU F
 +  Nachweis der eigenen Identität über den 
Personalausweis mit OnlineFunktion 
(eID) oder dem elektronischen Aufent
haltstitel (eAT) auf der Webseite der 
Zulassungsbehörde sowie Eingabe der für 
die Wiederzulassung notwendigen Daten 
in die Antragsmaske des Portals.
Notwendige Daten:

 +  Sicherheitscode auf der Zulassungsbe
scheinigung Teil I (Abb. 1)

 +  bei Halterwechsel zusätzlich den Sicher 
heitscode auf der Zulassungsbescheini
gung Teil II (Abb. 5, 6)

 +  FahrzeugIdentifizierungsnummer (FIN)  
und/oder Kennzeichen des Fahrzeugs

 +  Nummer der elektronischen Versiche
rungsbestätigung (eVB)

 +  Bankdaten für die SEPALastschrift
verfahren (KfzSteuer, Infrastruktur
abgabe)

 +  ggf. gültiger HU / SPNachweis (siehe 
Punkt E.)

 + reserviertes Kennzeichen

 +  Gebühr mittels ePaymentSystem (kann je 
nach Zulassungsstelle variieren) bezahlen.

 + Zulassungsantrag im Portal abschließen.
 +  Die Zulassungsbehörde prüft und bearbei
tet den Antrag.

 +  Der Fahrzeughalter erhält auf dem Post
weg die neue Zulassungsbescheinigung 
Teil I, bei Halterwechsel auch Teil II, sowie 
die/den Stempelplakettenträger (Siegel
plakette/n des Zulassungsbezirks) zum 
Aufkleben auf die / das Kennzeichen. (Abb. 
7, 8).

 +  Je nach Kennzeichenform variiert der Auf
klebeort der Plaketten, nähere Informatio
nen dazu gibt es in der Anlage 4 der Fahr
zeugzulassungsverordnung ab Punkt 6.

 +  Das Datum zur Wirksamkeit der Zulas
sung befindet sich in dem von der Zulas
sungsbehörde empfangenen Bescheid 
– erst dann darf das Fahrzeug am Stra
ßenverkehr teilnehmen (i.d.R. 3 Werktage 
nach Versand).

   Abb. 5/6: Sicherheitscode auf der  
Zulassungsbescheinigung Teil II

   Abb. 7/8: Siegelplakette abziehen und positionieren

Abb. 5/6: GTÜ
Abb. 7/8: Behördenverlag Jüngling GmbH & Co. KG, onlinezulassung.info
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Umschreibung bei  
Halterwechsel und  
Kennzeichenmitnahme

VO R AUSS E T ZU N G
 +  Das gebrauchte Fahrzeug muss nach dem 01.01.2015 (neue Dokumente + Kennzeichen
siegel) zugelassen sein und aktuell angemeldet sein.

 +  Zulassungsbescheinigung Teil I und II mit freigelegten Sicherheitscodes.
 +  Gültige elektronische Versicherungsbestätigung (eVBNr.), gültige Hauptuntersuchung 
(HU) und ggf. Sicherheitsprüfung (SP).

 +  Bankkonto mit IBAN des Halters für den Einzug der KfzSteuer.
 +  Neuer Personalausweis (nPA) oder elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) mit aktivierter  
OnlineAusweisfunktion (eID) dazu ein freigegebenes Kartenlesegerät oder ein Smart
phone mit NFC und kostenloser „AusweisApp2“.

 + Das bisherige Kennzeichen wird übernommen.

A B L AU F
 +  Nachweis der eigenen Identität über den Personalausweis mit OnlineFunktion (eID) 
oder dem elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) auf der Webseite der Zulassungsbehörde 
sowie

 +  Eingabe der für die Wiederzulassung notwendigen Daten in die Antragsmaske des Por
tals.
Notwendige Daten:

 +  Kennzeichen und ggf. FahrzeugIdent.Nr. (FIN) eingeben
 +  beide freigelegten Sicherheitscodes auf beiden Zulassungsbescheinigungen (Abb. 1, 2, 
5, 6)

 +  Das Datum der gültigen Hauptuntersuchung (HU), falls benötigt das der  
Sicherheitsprüfung (SP) dazu

 +  Nummer der elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB)
 +  Bankdaten für die SEPALastschriftverfahren (KfzSteuer)

 +  Gebühr mittels ePaymentSystem (kann je nach Zulassungsstelle variieren) bezahlen.
 + Zulassungsantrag wird in Echtzeit geprüft.
 +  Innerhalb von 30 Minuten kann man sich den Zulassungsbescheid ausdrucken und ist zur 
Inbetriebnahme im Straßenverkehr bereit.

 +  Die neuen Zulassungsbescheinigungen Teil I & II werden postalisch von der Zulassungs
behörde versendet.
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Bei der Wiederzulassung, der Umschrei
bung und der Erstzulassung erfolgt ein 
Datenabgleich mit dem Zentralen Fahr
zeugregister (ZFZR).
Ist die Hauptuntersuchung / Sicherheits
prüfung gültig, besteht kein Handlungs
bedarf. Ist jedoch eine Untersuchungsart 
fällig, muss das Fahrzeug vor Wiederzu
lassung bei einer Überwachungsorgani
sation vorgeführt und die Untersuchung /
Prüfung bestanden sein. Der Fahrzeughal
ter erhält mit der Kennzeichenreservierung 
für den Zweck der Wiederzulassung eine 
Bestätigung von der Zulassungsstelle. Die 

Erstzulassung eines 
fabrikneuen Fahrzeuges

Einfluss auf die HU/SP

VO R AUSS E T ZU N G
 +  Fabrikneues Fahrzeug, das zum ersten 
Mal angemeldet wird.

 +  Zulassungsbescheinigung Teil II mit ver
decktem Sicherheitscode.

 +  eVBNr. und IBAN des Kontos des Halters 
für KfzSteuer.

 +  Neuer Personalausweis (nPA) oder 
elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) mit 
aktivierter OnlineAusweisfunktion (eID) 
dazu ein freigegebenes Kartenlesegerät 
oder ein Smartphone mit NFC und kos
tenloser „AusweisApp2“.

A B L AU F
 +  Nachweis der eigenen Identität über den 
Personalausweis mit OnlineFunktion 
(eID) oder  
dem elektronischen Aufenthaltstitel 
(eAT) auf der Webseite der Zulassungs
behörde sowie

 +  Eingabe der für die Zulassung notwen
digen Daten in die Antragsmaske des 
Portals.
Notwendige Daten:

 +  FahrzeugIdentifikationsnummer (FIN)

 VkBl. 82017, S.439 bzw. 443;  
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/internetbasiertefahrzeugzulassung.html

Bestätigung dient dem Nachweis gegen
über Dritten. Unter Vorlage dieser Bestäti
gung wird vom Prüfingenieur für das außer 
Betrieb gesetzte Fahrzeug – dessen HU / SP 
abgelaufen ist, nach positiver Prüfung eine 
HUPlakette / SPPrüfmarke auf das amt
liche Kennzeichen oder den SPGrundträger 
aufgebracht. Zudem werden KfzSteuer
rückstände und Gebührenrückstände nach 
jeweiligem Landesrecht überprüft. Im 
nächsten Schritt kann damit das Fahr
zeug internetbasiert, unter Einhaltung der 
bereits genannten Bedingungen, wiederzu
gelassen werden.

 +  Freigelegter Sicherheitscode auf der  
Zulassungsbescheinigung Teil II (Abb. 
5, 6)

 +  eVBNummer und IBAN des Kontos des  
Halters zwecks KfzSteuer

 +  Danach besteht die Möglichkeit, das 
nächste freie Kennzeichen auszuwählen 
oder sein reserviertes Wunschkennzei
chen anzugeben.

 +  Die Antragsdaten werden validiert und  
es erfolgt eine Aufforderung zur Zahlung  
einer Gebühr.

 +  Diese kann mittels ePaymentSystem  
(kann je nach Zulassungsstelle variieren)  
beglichen werden.

 +  Nach Prüfung des Antrags durch einen 
Sachbearbeiter werden die Zulassungs
bescheinigungen I & II, Stempelplaketten
träger und der Plakettenträger für die 
Hauptuntersuchung von der Zulassungs
stelle postalisch versendet (Abb. 7, 8).

 +  Je nach Kennzeichenform variiert der 
Aufklebeort der Plaketten, nähere Infor
mationen dazu gibt es in der Anlage 4 der 
Fahrzeugzulassungsverordnung.
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Kosten und
Gebühren

Zusatzinformationen

INTERNETBASIERTE UMSCHREIBUNG KOSTEN

Die Kosten für die internetbasierte Anmeldung sind bundesweit einheitlich:  
Internetbasierte Zulassung, internetbasierte Wiederzulassung, außer im  
Fall Wiederzulassung, innerhalb desselben Zulassungsbezirk ohne Halterwechsel  
und reserviertem Kennzeichen

27,90 €

Internetbasierte Umschreibung aus einem anderen Zulassungsbezirk und  
Zuteilung eines neuen Kennzeichens – mit und ohne Halterwechsel 28,20 €

Internetbasierte Umschreibung innerhalb desselben Zulassungsbezirkes  
bei Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens – Halterwechsel 17,00 €

Internetbasierte Umschreibung aus einem anderen Zulassungsbezirk bei  
Beibehaltung des bisherigen Kennzeichens – mit und ohne Halterwechsel 17,00 €

Internetbasierte Umschreibung innerhalb desselben Zulassungsbezirkes  
und Zuteilung eines neuen Kennzeichens – Halterwechsel 27,90 €

Internetbasierte Änderung der Anschrift des Halters innerhalb  
desselben Zulassungsbezirkes 11,40 €

Falls es zu einer Versendung von Dokumenten oder Siegeln seitens der  
Zulassungsstelle kommen sollte, fallen für ein Einschreiben noch extra Gebühren an. 10,20 €

Weitere Informationen zur internetbasierten Außerbetriebsetzung und 
Wiederzulassung von Fahrzeugen finden Sie unter:

 + www.bmvi.de – Stichwort: internetbasierte Fahrzeugzulassung
 + www.personalausweisportal.de – Stichwort: iKfz
 + www.kbaonline.de – Stichwort: internetbasierte Außerbetriebsetzung
 + www.ausweisapp.bund.de – Stichwort: Voraussetzungen

Haben Sie
weitere Fragen?

FON 0711 976760
FAX 0711 9767619
MAIL info@gtue.de
WEB www.gtue.de

GTÜ Gesellschaft für 
Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
70567 Stuttgart

V. i. S. d. P.: Frank Reichert, Leiter Unternehmenskommunikation
Stand: Februar 2020
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